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Verordnung über das 
Naturschutzgebiet 

„Jackel“ 

Vom 29. Mai 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset
zes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der 
Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Prignitz wird 
als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt 
die Bezeichnung „Jackel“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 348 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde Gemarkung Flur 

Bad Wilsnack Groß Lüben 4, 5, 6, 7 und 8. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in topografischen 
Karten im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununter
brochener Linie eingetragen, als Grenze gilt der innere Rand 
dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich 
eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. 

Innerhalb des Naturschutzgebietes ist auf rund 162 Hektar ein 
Totalreservat (Zone 1) mit Ausschluss der wirtschaftlichen 
Nutzung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 3 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes festgesetzt. Das Totalreservat liegt 
in folgenden Fluren: 

Gemeinde Gemarkung Flur 

Bad Wilsnack Groß Lüben 5, 6. 

Die Grenze des Totalreservates ist in topografischen Karten im 
Maßstab 1 : 10 000 und in den Flurkarten eingezeichnet. Zur 
Orientierung sind die im Totalreservat liegenden Flurstücke in 
der Flurstücksliste nach § 2 Abs. 2 Satz 2 gekennzeichnet. 
Maßgeblich ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord

nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie beim Landkreis Prignitz, untere Naturschutzbe
hörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos ein
gesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung des Naturschutzgebietes 
„Jackel“ als größtes, zusammenhängendes, naturnahes 
Moorgebiet der Perleberger Heide einschließlich des von 
Laub- und Laubmischwäldern geprägten Übergangberei
ches in die angrenzenden Talsande; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere Seggenrieder, 
Röhrichte und andere Pflanzengesellschaften gehölzfreier, 
flach überstauter Moore, der Wälder und kleinen Fließge
wässer; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung naturnah strukturierter 
Wälder, vor allem der Bruchwälder und Laub- beziehungs
weise Laubmischwälder, deren Artenzusammensetzung 
sich an der potenziell natürlichen Vegetation orientiert; 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, darunter zahlreicher nach § 10 
Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 
geschützter Arten wie beispielsweise Sumpf-Porst (Ledum 
palustre), Wasserfeder (Hottonia palustris), Königsfarn 
(Osmunda regalis) und Torfmoose; 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesna
turschutzgesetzes besonders und streng geschützter Arten 
wie beispielsweise Fledermäuse, Krickente, Zwergtaucher, 
Bekassine, Pirol, Waldschnepfe und Großvogelarten, Laub
frosch, Libellen und Schmetterlinge; 

6.	 die Erhaltung und Wiederherstellung des moortypischen 
Wasserhaushaltes einschließlich des für die Ausprägung 
der Lebensgemeinschaften bedeutsamen kleinflächigen 
Wechsels der Wasser- und Nährstoffverhältnisse; 

7.	 die Erhaltung des Gebietes als wichtiges Element im überre
gionalen Biotopverbund, insbesondere zu anderen Feuchtge
bieten und Wäldern; 

8.	 die Erhaltung der besonderen Eigenart eines großen, über
wiegend von Bruchwäldern geprägten Moores inmitten der 
ausgedehnten Wälder der Perleberger Heide und der her
vorragenden landschaftlichen Schönheit des Gebietes mit 
seinem ursprünglichen Charakter. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 
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1.	 des Gebietes als Teil des Europäischen Vogelschutzgebietes 
„Unteres Elbetal“ nach der Richtlinie 79/409/EWG des Ra
tes vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG 
Nr. L 233 S. 9) - Vogelschutz-Richtlinie -, in seiner Funk
tion als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogel-
schutz-Richtlinie, beispielsweise Rotmilan, Rohrweihe, 
Kranich, Schwarzspecht, Mittelspecht und Neuntöter; 

2.	 von Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) und alten 
bodensauren Eichenwäldern mit Quercus robur auf Sand
ebenen als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtli
nie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tie
re und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. 
EG Nr. L 305 S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Birken-Moorwäldern, Moorwäldern und Auen-Wäldern 
mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) als prioritäre Lebensraumty
pen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. 

(3) Darüber hinaus ist besonderer Schutzzweck für die Zone 1 
(Totalreservat) 

1.	 eine von menschlichen Einwirkungen unbeeinflusste Ent
wicklung eines Moores einschließlich der Rand- und Über
gangsbereiche mit den charakteristischen Wasserverhält
nissen und seiner typischen Flora und Fauna zu ermög
lichen; 

2.	 die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen, insbeson
dere für Untersuchungen von Sukzessionsabläufen sowie 
für Untersuchungen zur Entwicklung eines durch Grund
wasserabsenkung gestörten Moores und seiner Vegetation 
nach einer Wiedervernässung; 

3.	 die Erhaltung eines wichtigen Rückzugsgebietes für stö
rungsempfindliche Tierarten, insbesondere eines ungestör
ten Brut- und Nahrungsgebietes für Großvogelarten. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 6 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtun

gen sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu ver
ändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Kraftfahrzeugen außerhalb des Perleberger 	Weges 
(Groß Lüben, Flur 5, Flurstück 33 und Flur 7, Flurstück 42) 
zu fahren oder Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder 
zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

15. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

16. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

17. Wasservögel und Fische zu füttern; 

18. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

19. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

20. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 
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21. Pflanzenschutzmittel sowie chemische Holzschutzmittel 
anzuwenden; 

22. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Besondere Verbote für die Zone 1 (Totalreservat) 

(1) Über die Verbote des § 4 hinaus ist es in dem Totalreservat 
verboten: 

1.	 das Gebiet land-, forst-, fischereiwirtschaftlich oder in an
derer Weise wirtschaftlich zu nutzen; 

2.	 das Totalreservat zu betreten, ausgenommen ist in der Zeit 
zwischen 1. August und 31. Januar die so genannte „Kleine 
Wildbahn“ (Gemarkung Groß Lüben, Flur 5, Flurstück 29). 

§ 6 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten der §§ 4 und 5 bleiben 
folgende Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen außerhalb der Zone 1 mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland nicht vor dem 16. Juli eines Jahres beweidet 
oder gemäht werden darf, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 15, 21 und 22 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen außerhalb der Zone 1 mit der Maßgabe, dass 

a)	 die in § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten Waldgesell
schaften zu erhalten sind, 

b)	 naturferne Bestände in an der potenziell natürlichen Ve
getation orientierte Wälder, vor allem unter Einbringung 
und Förderung von Laubholz, umgebaut werden sollen, 

c)	 keine Kahlhiebe über 0,5 Hektar vorgenommen wer
den, 

d)	 Horst- und Höhlenbäume nicht entfernt werden, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 15 und 21 gilt; 

3.	 für den Bereich der Jagd in der Zone 1: 

Maßnahmen zur Bestandsregulierung von Haarwild, wenn 
dies zur Umsetzung des Schutzzwecks nach § 3 oder zur 
Abwendung von Wildschäden auf land- oder forstwirt

schaftlichen Flächen notwendig ist, unter der Maßgabe, 
dass die Bestandsregulierung durch maximal drei eintägige 
Gesellschaftsjagden im Zeitraum vom 15. November eines 
Jahres bis zum 15. Januar des Folgejahres im Benehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgt; 

4.	 für den Bereich der Jagd außerhalb der Zone 1: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung ortsfester jagdlicher Einrichtungen für 
die Ansitzjagd mit der Zustimmung der unteren Natur
schutzbehörde, 

c)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope. 

Die Anlage von Ansaatwildwiesen oder Wildäckern und 
die Prüfung von Hunden bleiben unzulässig; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils außerhalb der Zone 1 im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsberäumung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in der Zo
ne 1 nach § 7 dieser Verordnung und in der Zone 2, soweit 
sie von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnun
gen, Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in den §§ 4 und 5 für das Betreten und Befahren des 
Naturschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht 
für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen 
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Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden 
beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte 
Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, so
weit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben han
deln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des 
Landeswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 7 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 für die Zone 1 als ersteinrichtende Maßnahmen innerhalb 
der ersten zehn Jahre nach In-Kraft-Treten der Verordnung: 

a)	 die Verbesserung des moortypischen Wasserhaushaltes 
mit ganzjährig hohem Wasserstand durch Anstau oder 
Schließen der Gräben, 

b)	 die Herausnahme von Fichten und anderen nicht der 
potenziell natürlichen Vegetation entsprechenden Ge
hölzarten; 

2.	 für das übrige Naturschutzgebiet: 

a)	 das Mähen nicht genutzten Grünlandes nach dem 
15. Juli eines Jahres, 

b)	 das Belassen von anfallendem Totholz sowie alter 
waldbildprägender Bäume im Wald und die Verjün
gung der naturnahen Wälder soweit möglich über Na
turverjüngung, 

c)	 die Entwicklung der naturfernen Forsten zu naturnahen 
und strukturreichen Wäldern. 

§ 8 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 4 und 5 zuwiderhan
delt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 10 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 11 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 29. Mai 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über die Festsetzung 
von Zulassungszahlen für das 

Studienjahr 2002/2003 

Vom  20. Juni 2002 

Auf Grund des § 27 Abs. 1 des Brandenburgischen Hochschul
gesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130), geändert durch Ar
tikel 2 des Haushaltsstrukturgesetzes 2000 vom 28. Juni 2000 
(GVBl. I S. 90), verordnet die Ministerin für Wissenschaft, For
schung und Kultur im Benehmen mit den Hochschulen: 

§ 1 

(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung be
zeichneten Studiengänge wird an den dort genannten Hoch
schulen die Zahl der im Wintersemester 2002/2003 und im 
Sommersemester 2003 aufzunehmenden Bewerber in das erste 
Fachsemester nach Maßgabe der Anlagen 1 und 2 festgesetzt. 

(2) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Studiengänge Be
triebswirtschaftslehre (Diplom), Biologie (Diplom) und Psy
chologie (Diplom) wird die Vergabe von Studienplätzen an 
Studienanfänger durch die Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) angeordnet. 

(3) Für alle übrigen Studiengänge werden die Studienplätze 
durch die Hochschulen vergeben. 

§ 2 

(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 bezeichneten Studiengänge 
an den dort genannten Hochschulen werden auch Zulassungs
begrenzungen für Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, 
festgesetzt. 

(2) Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden zum 
Weiterstudium im zweiten oder in einem höheren Fachsemester 
nur in dem Maße neu aufgenommen, wie die Zahl der Studie
renden des jeweiligen Fachsemesters unter der festgelegten 
Auffüllgrenze liegt. 

(3) Soweit nicht in den Anlagen im Einzelnen festgelegt, ent
sprechen die Auffüllgrenzen den für den betreffenden Studien
gang festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. 

§ 3 

(1) Die in der Anlage 1 festgesetzten Zulassungszahlen an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) erhöhen sich um 
höchstens 50 Studienplätze im Studiengang Betriebswirtschafts
lehre, 25 Studienplätze im Studiengang Internationale Betriebs
wirtschaftslehre, 15 Studienplätze im Studiengang Volkswirt
schaftslehre und 30 Studienplätze im Studiengang Kulturwissen
schaften. Diese Studienplätze stehen auf Grund der vereinbarten 
Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und der Re
publik Polen polnischen Bewerbern zur Verfügung. 

(2) Die in der Anlage 1 festgesetzten Zulassungszahlen zum 
1. Fachsemester im Studiengang Rechtswissenschaft (Staats
examen) an der Universität Potsdam erhöhen sich um höchs
tens 25 Studienplätze. Diese Studienplätze stehen auf Grund 
der vereinbarten Zusammenarbeit zwischen der Universität 
Potsdam und der Universität Paris-Nanterre französischen Be
werbern zur Verfügung. 

(3) Bis zu 42 von 84 Studienplätzen in den beiden Studiengän
gen International Business Administration und 46 von 92 Stu
dienplätzen in dem Studiengang European Studies (MA) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Anlage 1) sowie 
25 von 50 Studienplätzen in dem Studiengang International 
Forest Ecosystem Management und 13 von 26 Studienplätzen 
in dem Studiengang International Forest Ecosystem Informa
tion Technology an der Fachhochschule Eberswalde (Anlage 2) 
können an Studienbewerber vergeben werden, die nicht Uni
onsbürger sind oder diesen nach § 1 Abs. 3 Satz 2 der Hoch
schulvergabeverordnung vom 20. November 2000 (GVBl. II 
S. 423), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. April 2001 
(GVBl. II S. 174), gleichgestellt sind. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 20. Juni 2002 

Die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 

In Vertretung 
Dr. Christoph Helm 
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Anlage 1: Universitäten 
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1) Diese Studiengänge stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung. Bei Nichtgenehmigung beträgt im WS 2002/03 die Zulassungszahl 160 Stu

dienanfänger und im SS 2003 71 Studienanfänger im Diplomstudiengang Kulturwissenschaften.
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Anlage 2: Fachhochschulen 
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Anmerkungen: 
ST = 1. Jurist. Staatsexamen 
D = Diplom 
MHF = Magister Hauptfach 
MNF = Magister Nebenfach 
MA = Master 
BA = Bachelor 
LSIP/SP = Lehramt Sekundarstufe I und Primarstufe mit dem Schwerpunkt Primarstufe 
LSIP = Lehramt Sekundarstufe I und Primarstufe 
LG = Lehramt an Gymnasien 

Verordnung über die Aufhebung 
von Wasserschutzgebieten im Landkreis Barnim 

Vom 5. Juli 2002 

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

(1) Die auf der Grundlage des Landeskulturgesetzes vom 
14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67), des Wassergesetzes vom 
17. April 1963 (GBl. I Nr. 5 S. 77) und der Verordnung über die 
Festlegung von Schutzgebieten für die Wasserentnahme aus 
dem Grund- und Oberflächenwasser zur Trinkwassergewin
nung vom 11. Juli 1974 (GBl. I Nr. 37 S. 349) mit Beschluss 
Nr. 87-14/1981 vom 1. Juli 1981 des Kreistages Eberswalde 
festgesetzten Wasserschutzgebiete Althüttendorf, Britz (Dorf), 
Golzow, Groß Ziethen, Klobbicke und Liepe werden hiermit 
aufgehoben. 

(2) Die auf der Grundlage des Wassergesetzes vom 2. Juli 1982 
(GBl. I Nr. 26 S. 467) und der Dritten Durchführungsverord
nung zum Wassergesetz - Schutzgebiete und Vorbehaltsgebiete 

vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 487) mit Beschluss 
Nr. 145-27/83 vom 2. November 1983 des Kreistages Bernau 
festgesetzten Wasserschutzgebiete Basdorf (Karl-Marx-Sied-
lung), Börnicke, Mehrow, Trappenfelde, Lindenberg, Schön
walde, Wandlitz, Krummensee, Eiche (Brunnen Süd A), Eiche 
(Brunnen Süd B) und VTP Schönwalde (Brunnen 1 und 2) 
werden hiermit aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 5. Juli 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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